
 

111 
 

Art. 10 Ausnahmen 

2 Diese Vereinbarung findet zudem keine Anwendung auf die Beschaffung von Leistungen: 
a) bei Anbietern, denen ein ausschliessliches Recht zur Erbringung solcher Leistungen zu-

steht; 
b) bei anderen, rechtlich selbständigen Auftraggebern, die ihrerseits dem Beschaffungs-

recht unterstellt sind, soweit diese Auftraggeber diese Leistungen nicht im Wettbewerb 
mit privaten Anbietern erbringen; 

c) bei unselbständigen Organisationseinheiten des Auftraggebers; 
d) bei Anbietern, über die der Auftraggeber eine Kontrolle ausübt, die der Kontrolle über 

seine eigenen Dienststellen entspricht, soweit diese Unternehmen ihre Leistungen im 
Wesentlichen für den Auftraggeber erbringen. 

  


